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An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

V o r l a g e 

 

- zur Kenntnisnahme - 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

über die Vierte Verordnung zur Änderung der Vierten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Ver-

ordnung 

 

 

Ich bitte, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, 

dass die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung die 

nachstehende Verordnung erlassen hat: 
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Vierte Verordnung 

 

zur Änderung der 

 

Vierten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung 

 

Vom 19. März 2022 

 

Aufgrund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes vom 1. 

Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a 

Absatz 7 und 10 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 

das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. März 2022 (BGBl. I S. 473) geändert 

worden ist, in Verbindung mit § 38 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 4, Absatz 4 der Vierten 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 

1334), die zuletzt durch Verordnung vom 19. März 2022 geändert und gemäß § 2 Absatz 1 

des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 

(GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Januar 2021 (GVBl. S. 75) geän-

dert worden ist, am 19. März 2022 im Internet auf der Homepage der Regierenden Bürgermeiste-

rin-Senatskanzlei unter https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/ verkündet wor-

den ist sowie § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 

2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 18. März 

2022 (BGBl. I S. 478) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung für Wissen-

schaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung: 

 

 

 

Artikel 1 

Änderung der Vierten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung 

 

 

In § 15 Absatz 2 der Vierten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung vom 22. Dezem-

ber 2021 (GVBl. S. 1374), die zuletzt durch Verordnung vom 11. März 2022 (GVBl. S. 98) 

geändert worden ist, wird die Angabe „19. März“ durch die Angabe „31. März“ ersetzt. 

 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am 19. März 2022 in Kraft.  

 

 

 

 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
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A. Begründung:  

 

a) Allgemeines: 

 

Die Aufrechterhaltung der Schutzvorkehrungen ist erforderlich, um pflegebedürftige 

Menschen als vulnerable Gruppe wirksam vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 

schützen. Insgesamt ist die pandemische Lage weiterhin angespannt. In den nächsten 

Wochen ist in der Folge ansteigender Außentemperaturen aber mit einem Rückgang 

der Inzidenz zu rechnen. Außerdem scheinen die Krankheitsverläufe bei einer Infek-

tion mit der Omikron-Variante bei geimpften Menschen insgesamt weniger schwer zu 

sein.  

Die 7-Tage-Inzidenz der Gesamtbevölkerung (765,6), der Indikator der COVID-19 

ITS-Belegung (10,2 %) sowie die Hospitalisierungs 7-Tage-Inzidenz (18,2) sind in Ber-

lin auf einem sehr hohen Stand. In der Altersgruppe 70+ ist die Inzidenz zum jetzigen 

Zeitpunkt allerdings niedriger als in allen anderen Altersgruppen (14.03.22; Quelle: 

https://data.lageso.de/lageso/corona/corona.html ).  

Die Impfquote der über 60-Jährigen (vollständig geimpft) liegt in Berlin bei 91,8 % 

und damit deutlich höher als die der Allgemeinbevölkerung von 76,8 %. Von den 

über 60-Jährigen haben 82,8 % eine Auffrischimpfung erhalten (Stand: 14.03.22; 

Quelle: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten

-Tab.html ).  

Aktuell gibt es 13 stationäre Einrichtungen der Pflege mit 25 und mehr infizierten Be-

wohnerinnen und Bewohnern. Insgesamt sind gegenwärtig 1544 Bewohnende und 

886 Mitarbeitende von Pflegeeinrichtungen infiziert. Seit Beginn der vierten Welle 

sind 160 Pflegeheimbewohner gestorben (Quelle: Lagebericht der Heimaufsicht vom 

07.03.22). In den Pflegeeinrichtungen ist die Zahl der sog. Impfdurchbrüche sehr 

hoch. Insgesamt kommt es aber zu deutlich weniger schweren oder tödlichen Ver-

läufe als in den vorherigen Wellen.  

Die Beibehaltung der in dieser Verordnung geregelten Schutzmaßnahmen ist ange-

sichts der aktuellen Lage weiterhin erforderlich. Gleich geeignete, mildere Mittel sind 

derzeit nicht ersichtlich. Die verfügten Maßnahmen sind auch angemessen. In den 

vorliegenden Fällen kollidieren unterschiedliche Freiheitsgrundrechte des Grundge-

setzes und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Abs. 2 

Satz 1 des Grundgesetzes, auch das Grundrecht nach Artikel 6 Absatz 1 des Grund-

gesetzes, der Schutz von Ehe und Familie. Die Grundrechtseingriffe sind sehr hoch zu 

https://data.lageso.de/lageso/corona/corona.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html
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gewichten, dennoch überwiegt auch weiterhin das allgemeine Grundrecht auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit. 

Es wurden bereits in der Vergangenheit Maßnahmen zur Verhinderung oder Bekämp-

fung der Pandemie in den Pflegeeinrichtungen getroffen. Durch die ergriffenen Maß-

nahmen wurde in den Schutzbereich verfassungsmäßig garantierter Grundrechte in 

unterschiedlicher Intensität eingegriffen. Beteiligte wurden dadurch bereits über einen 

erheblichen Zeitraum in ihrer Lebensführung beschränkt. Daher ist das Interesse der 

Allgemeinheit an einer Wahrung zumindest der bestehenden Möglichkeiten zur freien 

Gestaltung der Lebensführung als sehr hoch zu gewichten. Insbesondere auch das 

Recht der Bewohnenden sowie der Nutzerinnen und Nutzer von Pflege-Wohngemein-

schaften auf möglichst unbeschränkte Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten ist hoch zu 

gewichten. 

Da in den nächsten Wochen mit einem Rückgang der Inzidenz in der Allgemeinbevöl-

kerung zu rechnen ist, sollen mit den geplanten Änderungen erste vorsichtige Locke-

rungsschritte unternommen werden. Insbesondere ist die über das Bundesrecht hin-

ausgehende tägliche Testpflicht für geimpfte Pflegekräfte in der jetzigen Situation 

nicht mehr verhältnismäßig, da sich mit der rückläufigen Inzidenz weniger Pflege-

kräfte infizieren werden.  

Mittlerweile liegt das „Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und anderer 

Vorschriften“ vor. Das Änderungsgesetz soll eine Rechtsgrundlage für Schutzmaß-

nahmen gegen COVID-19 ab dem 20. März 2022 schaffen. Es sieht vor, dass die 

Länder weiter bestimmte Schutzmaßnahmen gegen COVID-19 treffen dürfen. § 28a 

Absatz 10 Satz 3 Infektionsschutzgesetzes n.F. soll außerdem eine vorübergehende 

Aufrechterhaltung der bestehenden Vorschriften in einer Übergangszeit bis zum Ab-

lauf des 2. April 2022 ermöglichen. 

Eine Notverkündung gem. § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Ge-

setzen und Rechtsverordnungen ist vorliegend erforderlich, da die bundesrechtliche 

Ermächtigungsgrundlage für die Verlängerung der in der Pflegemaßnahmen-Covid-

19-Verordnung geregelten Maßnahmen erst am 18 März 2022 beschlossen wird und 

erst am 19. März 2022 in Kraft treten wird. Die Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verord-

nung musste nach der bisherigen bundesrechtlichen Ermächtigungsgrundlage in § 

28a Absatz 10 IfSG mit Ablauf des 19. März 2022 außer Kraft treten. Die Verlänge-

rung der Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung kann insofern erst am 19. März 

2022 beschlossen werden und muss auch unmittelbar am 19. März 2022 in Kraft tre-

ten. Dies ist nur mittels einer Notverkündung möglich. 

 

b) Einzelbegründung: 

  

Zu Artikel 1: 

(Änderung § 15) 
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Die Verordnung wird in Anbetracht der anhaltend hohen Inzidenzen bis zum 31. März ver-

längert.  

 

B. Rechtsgrundlage: 

 § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes i.V.m. § 39 Absatz 1 und Absatz 4 der Dritten 

Verordnung über erforderliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Infektio-

nen mit dem Coronavirus i.V.m. § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-

Parlamentsbeteiligungsgesetzes i.V.m. § 7 COVID-19-Schutzmaßnahmen-

Ausnahmenverordnung 

 

C. Gesamtkosten: 

 keine 

 

D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen:  

 keine 

 

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  

 keine 

 

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

  

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

 keine 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

  keine 

 

 

 

 

 

Berlin, den 19. März 2022 

 

 

 

Ulrike Gote 

Senatorin für Wissenschaft,  

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung



 

Anlage zur Vorlage an  

das Abgeordnetenhaus 

 

 

I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 

 

alte Fassung neue Fassung 

§ 15 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

(...) 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

19. März 2022 außer Kraft. 

§ 15 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

(...) 

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 

31. März 2022 außer Kraft. 

 

 



II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 

1. COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetz 
§ 2:  

Der Senat wird nach Maßgabe dieses Gesetzes ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 

erforderlichen Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes zu tref-

fen. Er kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen, insbeson-

dere die jeweils zuständigen Senatsverwaltungen, übertragen. 

 

§ 5 Absatz 2: 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 sind auf maximal vier Wochen befristet. Sie können unbe-

schadet der übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes durch Rechtsverordnung oder durch 

Gesetz verlängert werden. 

 

2. Infektionsschutzgesetz 
§ 28 Absatz 1: 

(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 

festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Aus-

scheider war, so trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbe-

sondere die in § 28a und in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Ver-

hinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbeson-

dere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter be-

stimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte 

nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten. Unter den Voraussetzungen 

von Satz 1 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen 

von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte 

Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen. Eine Heilbehandlung darf nicht 

angeordnet werden. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 

Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grund-

gesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Arti-

kel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 

Absatz 1 des Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt. 

 

§ 28a Absatz 1, 2 5 und Absatz 10: 

(1) Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zur Verhin-

derung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) können für die 

Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Ab-

satz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag insbesondere sein 

 

1. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, 

2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (Maskenpflicht), 

2a. Verpflichtung zum Tragen eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises, 

3. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum, 
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4. Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten für Betriebe, Ein-

richtungen oder Angebote mit Publikumsverkehr, 

5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeitveranstaltungen und ähnlichen Veran-

staltungen, 

6. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Freizeitge-

staltung zuzurechnen sind, 

7. Untersagung oder Beschränkung von Kulturveranstaltungen oder des Betriebs von 

Kultureinrichtungen, 

8. Untersagung oder Beschränkung von Sportveranstaltungen und der Sportausübung, 

9. umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot der Alkoholabgabe 

oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öf-

fentlich zugänglichen Einrichtungen, 

10. Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Veranstaltun-

gen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen oder weltanschauli-

chen Zusammenkünften, 

11. Untersagung oder Beschränkung von Reisen; dies gilt insbesondere für touristische 

Reisen, 

12. Untersagung oder Beschränkung von Übernachtungsangeboten, 

13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von gastronomischen Einrichtungen, 

14. Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Großhan-

del, 

15. Untersagung oder Beschränkung des Betretens oder des Besuchs von Einrichtun-

gen des Gesundheits- oder Sozialwesens, 

16. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne von § 33, Hochschulen, au-

ßerschulischen Einrichtungen der Erwachsenenbildung oder ähnlichen Einrichtungen 

oder Erteilung von Auflagen für die Fortführung ihres Betriebs oder 

17. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten von Kunden, Gästen oder Veran-

staltungsteilnehmern, um nach Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 mögliche Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu können. 

 

(2) Die Anordnung der folgenden Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbindung mit § 

28 Absatz 1 ist nur zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen an-

deren Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der Coronavirus-

Krankheit-2019 (COVID-19) erheblich gefährdet wäre: 

 

1. Untersagung von Versammlungen oder Aufzügen im Sinne von Artikel 8 des Grund-

gesetzes und von religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften nach Absatz 1 

Nummer 10, 

2. Anordnung einer Ausgangsbeschränkung nach Absatz 1 Nummer 3, nach der das 

Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zeiten oder zu bestimmten 

Zwecken zulässig ist, und 
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3. Untersagung des Betretens oder des Besuchs von Einrichtungen im Sinne von Absatz 

1 Nummer 15, wie zum Beispiel Alten- oder Pflegeheimen, Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe, Entbindungseinrichtungen oder Krankenhäusern für enge Angehörige von dort 

behandelten, gepflegten oder betreuten Personen. 

 

Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 15 dürfen nicht zur vollständigen Isolation von 

einzelnen Personen oder Gruppen führen; ein Mindestmaß an sozialen Kontakten muss 

gewährleistet bleiben. 

 

(5) Rechtsverordnungen, die nach § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-

satz 1 erlassen werden, sind mit einer allgemeinen Begründung zu versehen und zeitlich 

zu befristen. Die Geltungsdauer beträgt grundsätzlich vier Wochen; sie kann verlängert 

werden. 

(10) Eine auf Grund von Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Ab-

satz 1 und § 32 erlassene Rechtsverordnung muss spätestens mit Ablauf des 23. Septem-

ber 2022 außer Kraft treten. Nach Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 in Verbindung 

mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 getroffene Anordnungen müssen spätestens mit Ablauf 

des 23. September 2022 aufgehoben werden. Eine vor dem 19. März 2022 auf Grund-

lage von Absatz 7 Satz 1 in der am 19. März 2022 geltenden Fassung oder Absatz 8 Satz 

1 in der am 19. März 2022 geltenden Fassung in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 32 

erlassene Rechtsverordnung darf bis zum Ablauf des 2. April 2022 aufrechterhalten wer-

den, soweit die in der jeweiligen Rechtsverordnung genannten Maßnahmen auch nach 

Absatz 7 Satz 1 oder Absatz 8 Satz 1 notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 

Absatz 1 Satz 1 und 2 sein könnten. 

 

§ 32: 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für Maßnah-

men nach den §§ 28, 28a und 29 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverordnun-

gen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu 

erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 

andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 

Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 

des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes), der Ver-

sammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Unverletzlichkeit der Wohnung (Arti-

kel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) und des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des 

Grundgesetzes) können insoweit eingeschränkt werden. 

 

3. Vierte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
 

§ 38 Verordnungsermächtigung: 
(1) Die jeweils zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 
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2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes und des § 32 Satz 1 

des Infektionsschutzgesetzes 

 

1. Bestimmungen nach § 5 Absatz 2 zu treffen, 

2. über § 1 Absatz 2 Satz 2 hinausgehende Ausnahmen von der Pflicht zur Einhaltung 

eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu regeln, 

3. über die Regelungen im 2. Teil hinaus Situationen zu bestimmen, in denen die Pflicht 

zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske, einer FFP2-Maske oder einer Mund-

Nasen-Bedeckung besteht, 

4. über § 2 Absatz 2 hinausgehende Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer me-

dizinischen Gesichtsmaske oder einer FFP2-Maske zu regeln und 

5. über § 4 Absatz 1 Satz 1 hinaus bereichsspezifische Regelungen zur Führung einer 

Anwesenheitsdokumentation, insbesondere auch für weitere als den im 2. Teil ge-

nannte Verpflichtungen zur Dokumentation der Anwesenheit zu bestimmen. 

 

(4) Die für Pflege zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

nach Maßgabe des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsgesetzes 

und des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes Bedingungen und Anforderungen, ins-

besondere Hygienevorgaben, für Pflegeeinrichtungen sowie Regelungen über das Betre-

ten oder den Besuch von Pflegeeinrichtungen zu treffen. Dabei soll auf das Erreichen ei-

ner sehr hohen Durchimpfungsrate abgestellt werden. Verordnungen nach Satz 1 können 

Ausnahmen von den Regelungen in § 8 bezüglich der Befreiung von der Pflicht, ein Tes-

tangebot annehmen zu müssen, § 10, § 11, § 26 sowie § 27 zulassen. 

 

4. COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung 
§ 7: 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, Erleichterungen und Ausnahmen von den auf 

Grund der Vorschriften im fünften Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes erlassenen lan-

desrechtlichen Geboten oder Verboten für geimpfte Personen, genesene Personen und 

getestete Personen zu regeln, soweit diese Verordnung nichts anderes regelt. § 3 Absatz 

2 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

5. Grundgesetz 
Artikel 2: 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 

Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sit-

tengesetz verstößt. 
 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 

ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 
 

Artikel 6 Absatz 1: 

(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 


